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RS OGH 1991/2/13 9ObA22/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1991

Norm

ArbVG §59

BRWO 1974 §15 Abs3

Rechtssatz

Nicht anfechten kann die Betriebsratswahl derjenige, der sich darauf stützt, daß er selbst zu Unrecht in das

Wählerverzeichnis aufgenommen wurde. In diesem Fall läge zwar ein Anfechtungsgrund vor, doch fehlte dem

Anfechtenden die davon streng zu trennende Legitimation.
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